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STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG 
Bargteheider Straße/ Stein-Hardenberg-Strnße 
von Berner Straße bis Ahrensburger Straße 

1 · Anordnung 
. r 

Das PK382-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit
und Ordnung des Verkehrs für die 

· · 

Bargteheider Straße/ Stein-Hardenberg-Straße 

folgendes an:· 
Aufhebung 60 l<m/h 
2 · Durchzuführende Maßnahmen 

· Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Entfernen aller VZ 274�60 StVO im Bereich Bargteheider Straße/ stein-Hardenberg-Straße in beiden Richtun- .
. gen, sowie das VZ 274-50 StVO Stein-Hardenberg-Str/ Ahrensburger Straße stadteinwärts und Meiendorfer 

Straße 2 stadtauswärts 
· 

3 Begründung . . . . . 

Gemäß Senatsbeschluß vom 02.1 ·1.2022, Drs. 22/9841 ist die innerstädtische Regelgeschwindigkeit von 50 km/h 
auf dem o.g. Straßenabschnitt einzurichten. · 
4 Anhörung 
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände.sind der anordnenden Dienststelle umge-
hend schriftlich mitzuteilen. · - ' . 
5 Ausführung . _ 
Bestehen aus· Sicht des Straßenwegebaulastträgers l<eine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung un-

. ter Beteiligung der'anordhend�n Dienststelle gebeten. c-

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienstst�lle nach Ausführung zu übersenden. 
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